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Daten zu Marktakteuren

Erläuterungen

Dieses Dokument ist zusammen mit dem Dokument  „MaStR – Struktur der

Anlagendaten“ zu lesen. Vorliegend ist vollständig angegeben, welche Daten zu

welchem Datenbankobjekt anzugeben sind.

Zu jedem Datum gibt es eine Definition und wenn notwendig eine weitere

Erläuterung, z.B. wenn es sich um ein Auswahlfeld handelt. Des Weiteren werden

dem Datum in den rechten Spalten Merkmale zugeteilt.

Die Merkmale legen fest, ob das jeweilige Datum eine Registrierungsvoraussetzung

bzw. ein Pflichtfeld ist. Dabei gilt:

• P = Pflichtfelder: Das Datum muss nicht eingetragen werden, um den

Registrierungsprozess abzuschließen, fehlende Eintragungen werden durch

die MaStR-QS verfolgt und sind eine Ordnungswidrigkeit nach der MaStR-

Verordnung.

• R = Registrierungsvoraussetzung: Fehlende Eintragungen verhindern das

erfolgreiche Registrieren. Die Daten können dann nur gespeichert werden, es

erfolgt aber noch keine Zuteilung einer MaStR-Nummer, keine

Veröffentlichung und der Marktakteur gilt nicht als registriert.

• Leeres Feld: freiwilliges Feld, nicht Bestandteil der MaStR-Verordnung

Weiterhin legen die Merkmale fest, ob ein Datum vertraulich zu behandeln bzw. ob

es Bestandteil der Netzbetreiberprüfung sein soll.
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Definitionen der Marktakteure

Marktakteur Definition Erläuterungen

Netzbetreiber

Übertragungsnetzbetreiber Natürliche oder juristische Person, die die
Aufgabe der Übertragung von Elektrizität
wahrnimmt und ein Übertragungsnetz
betreibt.

§ 3 Nr. 10 EnWG

Stromnetzbetreiber Natürliche oder juristische Person oder
rechtlich unselbständige
Organisationseinheit eines
Energieversorgungsunternehmens, die
Betreiber von Übertragungs-,
Elektrizitätsverteilernetzen oder
geschlossen Verteilernetzen ist.

Angelehnt an § 3 Nr. 2
EnWG

Bilanzkreisverantwortlicher
(Strom)

Der Bilanzkreisverantwortliche ist
verantwortlich für eine ausgeglichene Bilanz
zwischen Einspeisungen und Entnahmen in
einem Bilanzkreis (in diesem Fall der
Netzbetreiberbilanzkreis) in jeder
Bilanzierungsperiode.

§ 4 Abs. 2 StromNZV

Bilanzkoordinator (Strom) Übertragungsnetzbetreiber in seiner Rolle
als Bilanzkoordinator ist für die
Bilanzkreisabrechnung und damit für den
finanziellen Ausgleich zwischen den
Bilanzkreisverantwortlichen für die zu viel
bzw. zu wenig gelieferte Energie
verantwortlich.

Messstellenbetreiber
(Strom/Gas)

Ein Netzbetreiber, der als
Messstellenbetreiber, der die Aufgabe des
Messstellenbetriebs wahrnimmt.

Falls ein integriertes
Unternehmen
Messstellenbetreiber von
Messpunkten außerhalb
des eigenen Netzes ist,
muss es sich zusätzlich
als AEM registrieren.

Fernleitungsnetzbetreiber
(Gas)

Betreiber von Fernleitungsnetzen, die
Grenz- oder Marktgebietsübergangspunkte
aufweisen.

§ 3 Nr. 5 EnWG

Marktgebiets-
verantwortlicher (Gas)

Marktgebietsverantwortlicher ist die von den
Fernleitungsnetzbetreibern bestimmte
natürliche oder juristische Person, die in
einem Marktgebiet Leistungen erbringt, die
zur Verwirklichung einer effizienten
Abwicklung des Gasnetzzugangs in einem
Marktgebiet durch eine Person zu erbringen
sind.

§ 2 Nr. 11 GasNZV

Gasnetzbetreiber Natürliche oder juristische Person oder
rechtlich unselbständige
Organisationseinheit eines
Energieversorgungsunternehmens, die
Gasversorgungsnetze betreibt.

Angelehnt an § 3 Nr. 6
EnWG
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Marktakteur Definition Erläuterungen

Anlagenbetreiber

Anlagenbetreiber, ist wer unabhängig vom
Eigentum die Anlage für die Erzeugung den
Verbrauch oder die Speicherung von Strom
oder Gas nutzt.

Zum Begriff des Anlagenbetreibers kommt
es für die Bestimmung der
Betreibereigenschaft darauf an,
- wer die tatsächliche Herrschaft über die
Anlage ausübt,
- ihre Arbeitsweise eigenverantwortlich
bestimmt und - das wirtschaftliche Risiko
trägt.

Auch Einsatzverantwortliche können sich
als Anlagenbetreiber registrieren. Die
Funktion des Einsatzverantwortliche wird
als Stammdatum bei der Einheit
eingetragen

Für die Definitionen der
einzelnen
Datenbankobjekte vgl.
„MaStR - Struktur der
Anlagendaten“.

Akteur im Energiemarkt
Stromlieferant Natürliche oder juristische Person, die

Strom an andere liefert.
In Anlehnung an § 3 Nr.
18 EnWG

Bilanzkreisverantwortlicher
(Strom)

Natürliche oder juristische Person, die für
eine ausgeglichene Bilanz zwischen
Einspeisungen und Entnahmen in einem
Bilanzkreis in jeder Bilanzierungsperiode
verantwortlich ist.

§ 4 Abs. 2 StromNZV

Messstellenbetreiber
(Strom/Gas)

Ein Akteur im Energiemarkt, der als
Messstellenbetreiber, der die Aufgabe des
Messstellenbetriebs wahrnimmt.

Bilanzkreisverantwortlicher
(Gas)

Natürliche oder juristische Person, die
gegenüber dem
Marktgebietsverantwortlichen für die
Abwicklung des Bilanzkreises verantwortlich
ist.

§ 2 Nr. 5 Gas NZV

Transportkunde (Gas) Transportkunden sind Großhändler,
Gaslieferanten einschließlich der
Handelsabteilungen eines vertikal
integrierten Unternehmens und
Letztverbraucher, Paper Trade

§ 3 Nr. 31b EnWG

Organisierte Marktplätze
Buchungsplattform für

grenzüberschreitende

Stromnetzkapazitäten

CAO = Central Allocation Office/ CASC =
Capacity Allocating Service Company
Service Company
Joint-Allocation-Office (JAO)

Börse

OTC-Plattform
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Marktakteur Definition Erläuterungen

Buchungsplattform für
Gaskapazitäten

z. B. PRISMA (Art. 27
VO (EU) Nr. 984/2013.)

Buchungsplattform für
Gasspeicher
Behörden, Verbände und Institutionen
Behörden u.A. BMWi, BMUB, BMF,

Landesenergieministerie
n, Hauptzollämter,
BNetzA,
Landesregulierungsbehö
rden, BKartA, BAFA,
UBA, DStatiS,
statistische
Landesämter, BLE, BfN,
Landesnaturschutzbehör
den, BImA, ACER, BAF,
Genehmigungsbehörden

energiewirtschaftlicher
Verband

u.A. BDEW, VKU,
AGFW, DVGW, VDE,
FNB Gas

energiewirtschaftliche
Institution

u.A. Clearingstelle,
Schlichtungsstelle,
AGEEStat,
Forschungseinrichtungen

Sonstige Marktakteure
Dienstleister

Sonstige
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Definitionen der Daten zu den Marktakteuren

Datum Definition Quelle Vertraulich Pflichtfelder
Kriterium:
- für alle Marktfunktionen,
- für die ausgewählten Marktrollen

Vertraulichkeit: bei Privatpersonen
Netzbetreiberprüfung: Name und Adressdaten
von Anlagenbetreibern

Allgemeine Daten
Name des Marktakteurs Name im Handelsregister / Firma;

Bei natürlichen Personen Name
und Vorname

R

Straße Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Hausnummer Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Postleitzahl Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Ort Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Bundesland Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Land Sitz des Unternehmens /
Niederlassung

R

Region auf NUTS-II-Ebene,
in der der Wohnort des
Betreibers oder sein Sitz
liegt.

Einordnung des Wohnorts in “basic
regions (for the application of
regional policies)” mittelgroße
Regionen, Millionenstädte gemäß
Verordnung (EG) Nr. 1059/2003 in
der konsolidierten Fassung vom 2.
September 2014

Eintragung erfolgt für deutsche
Adressen automatisch durch
das MaStR

P

Telefon Öffentliche Kontaktdaten des
Marktakteurs

R

E-Mail Öffentliche Kontaktdaten des
Marktakteurs

R

Fax Öffentliche Kontaktdaten des
Marktakteurs
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Webadresse Öffentlicher Webauftritt des
Marktakteurs

Rechtsform Rechtsform des Unternehmens R (nicht bei
Privatpersonen)

Register-Nummer z.B. Handels- oder Vereinsregister P (nicht bei
Privatpersonen)

Registergericht Name des Registergerichts P (nicht bei
Privatpersonen)

Geburtsdatum R (nur bei
Privatpersonen)

Tätigkeitsbeginn Zeitpunkt, zudem das
Unternehmen zum ersten Mal die
Tätigkeit, für die es sich im MaStR
angemeldet hat, ausgeübt hat

P

Tätigkeitsende Zeitpunkt, zudem das
Unternehmen die Tätigkeit, für
welche es sich im MaStR registriert
hat, beendet hat

P

Marktpartneridentifikationsn
ummer (MP-ID)

Von BDEW DVGW vergebene
Codenummer zur
Marktkommunikation

Abschnitt 1.12 Mitteilung 48 zu
GPKE Umsetzung BK6, BK7

P (sofern
vorhanden)

ACER-Code Der ACER-Registrierungscode wird
nach der Registrierung nach
REMIT vergeben.

Der ACER-Registrierungscode
wird von ACER nach der
Registrierung nach REMIT
vergeben. Jeder ACER Code
ist einem Marktakteur
eindeutig zugeordnet.

P (sofern
vorhanden)

Kontaktdaten zum
Ansprechpartner für das
MaStR

Kontaktdaten, die für die MaStR-
Administration verwendet werden.
Dazu zählen: Name, Vorname,
Titel, Telefon, Email und Adresse
falls abweichend vom
Marktakteursadresse

R

Umsatzsteueridentifikations Die USt-IdNr. ist eine P
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nummer eigenständige Nummer, die
Unternehmern zusätzlich zur
Steuernummer erteilt wird. Das
Bundeszentralamt für Steuern
(BZSt) vergibt die USt-IdNr. auf
Antrag.( § 27a UStG)

Zusätzliche Daten zu den Anlagenbetreibern
KMU-Angabe Angabe, ob der der Betreiber ein

kleines oder mittleres
Unternehmen im Sinne der
Empfehlung 2003/361/EG ist.

Empfehlung 2003/361/EG der
Kommission vom 6. Mai 2003
betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der
kleinen und mittleren
Unternehmen (ABl. L 124 vom
20. Mai 2003, S. 36)

P

Hauptwirtschaftszweig auf
Ebene der NACE-Gruppe

Einordnung des Geschäftszweigs
in die Statistische Systematik der
Wirtschaftszweige in der
Europäischen Gemeinschaft

Verordnung (EG) Nr.
1893/2006 des Europäischen
Parlaments und des Rates
vom 20. Dezember 2006 zur
Aufstellung der statistischen
Systematik der
Wirtschaftszweige NACE
Revision 2 und zur Änderung
der Verordnung (EWG) Nr.
3037/90 des Rates sowie
einiger Verordnungen der EG
über bestimmte Bereiche der
Statistik

P

Zusätzliche Daten zu den Stromlieferanten
Direktvermarktungs-
unternehmen

Unternehmen, das von dem
Anlagenbetreiber mit der
Direktvermarktung von Strom aus
erneuerbaren Energien oder aus
Grubengas beauftragt ist. (§ 5 Nr.
10 EEG)

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R

Stromgroßhändler Natürliche oder juristische Person, Auswahlfeld: R
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die Strom zum Zwecke des
Weiterverkaufs kauft.( § 3 Nr. 21
EnWG)

Ja
Nein

Belieferung von
Letztverbrauchern

Natürliche oder juristische
Personen, die Strom an
Letztverbraucher liefern.
Letztverbraucher sind natürliche
oder juristische Personen, die
Strom für den eigenen Verbrauch
kaufen oder verbrauchen § 3 Nr.
25 EnWG und § 5 Nr. 24 EEG)

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R

Belieferung von
Haushaltskunden mit Strom

Natürliche oder juristische
Personen, die Strom an
Haushaltskunden liefern.
Haushaltskunden sind
Letztverbraucher, die Energie
überwiegend für den
Eigenverbrauch im Haushalt oder
für den einen Jahresverbrauch von
10 000 Kilowattstunden nicht
übersteigenden Eigenverbrauch für
berufliche, landwirtschaftliche oder
gewerbliche Zwecke kaufen. (§ 3
Nr. 22 EnWG)

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R

Zusätzliche Daten zu den Gastransportkunden
Gasgroßhändler Natürliche oder juristische Person,

die Gas zum Zwecke des
Weiterverkaufs kauft.( § 3 Nr. 21
EnWG)

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R

Belieferung von
Letztverbrauchern
(Gaslieferant)

Natürliche oder juristische
Personen, die Gas an
Letztverbraucher liefern.
Letztverbraucher sind natürliche
oder juristische Personen, die Gas
für den eigenen Verbrauch kaufen

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R
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oder verbrauchen § 3 Nr. 25 EnWG
Belieferung von
Haushaltskunden mit Gas

Natürliche oder juristische
Personen, die Gas an
Haushaltskunden liefern.
Haushaltskunden sind
Letztverbraucher, die Energie
überwiegend für den
Eigenverbrauch im Haushalt oder
für den einen Jahresverbrauch von
10 000 Kilowattstunden nicht
übersteigenden Eigenverbrauch für
berufliche, landwirtschaftliche oder
gewerbliche Zwecke kaufen. ( § 3
Nr. 22)

Auswahlfeld:
Ja
Nein

R


